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Ergänzende Informationen zur Beschlussvorlage VI11/2016/213 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erhalten Sie ergänzend zur Beschlussvorlage VI11/2016/213 folgende Hinweise: 

1. Synopse der eingegangenen Änderungsvorschläge zum Konsortialvertrag 

Einige Fraktionen aus Emden und Aurich haben Änderungsvorschläge zum Konsortial-
vertrag eingebracht, die Sie der anliegenden Synopse entnehmen können. In der ganz 
rechten Spalte finden Sie außerdem den gemeinsamen Vorschlag der Verwaltungen 
der Stadt Emden und des Landkreises Aurich. 

2. Anlagen zum Konsortialvertrag 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Formulierungen bezüglich der Anlagen zum Kon-
sortialvertrag zu § 6 (Neue Satzungen => Trägergesellschaft, UEK und Klinikum Emden), 
§ 8.5 (Geschäftsordnung Aufsichtsrat) und § 16.2 (Geschäftsbesorgungs- und Betriebs-
führungsvertrag) dahingehend zu verstehen sind, dass es sich bei den Anlagen um Ent-
würfe handelt, die als Diskussionsgrundlage dienen sollen und noch abgeändert wer-
den können, sofern der Sinn/die Intention der Anlagen erhalten bleibt. 

Die Anlage zu § 7.6 (Geschäftsordnung Geschäftsführung) wird final unter Einbeziehung 
des neuen, weiteren Geschäftsführungsmitglieds erstellt. 

3. Finanzierung / Überplanmäßige Auszahlung 

Gern. § 15 des Konsortialvertrages soll der Finanzbedarf in 
Phase 1 (Durchführung von Planungsleistungen bis zur HU-
Bau und dem Erwerb der Grundstücke) durch die beiden 
Gesellschafter Landkreis Aurich und Stadt Emden entspre-
chend ihrer Beteiligung an der Trägergesellschaft zur Verfü-
gung gestellt werden. Diese Verpflichtung wird vorerst auf 
einen Gesamtbetrag in Höhe von 12.500.000 € begrenzt. 
Hiernach haben die Konsorten je 6,25 Mio. € zu finanzieren. 
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Zwar steht diese Regelung unter der Einschränkung der Einhaltung aller rechtlichen, 
insbesondere kommunalrechtlichen Vorgaben und begründet keinen Zahlungsan-
spruch der Trägergesellschaft, jedoch kann die Gesellschaft die in dem Konsortialver-
trag genannten Aufgaben nur dann umsetzen, wenn entsprechende Mittel zur Verfü-
gung stehen. Um die kommunalrechtlichen, hier insbesondere haushaltsrechtlichen 
Voraussetzungen sicherzustellen, sind die erforderlichen Mittel überplanmäßig bereit-
zustellen. 

Im Haushalt des Landkreises 2016 sind als zusätzlicher Geschäftsanteil (Einlage) für 
2016 und 2017 jeweils 500 T€ (Inv. Nr. 120-15-015) veranschlagt. Zur Deckung können 
weiter 5 Mio. € aus der Inv. Nr. 123-15-020 „Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünf-
ten" bereitgestellt werden. Diese Mittel werden nach heutigem Stand in diesem Jahr 
nicht mehr benötigt. Derzeit stehen hierfür noch rd. 1,6 Mio. € aus dem Haushaltsrest 
2015 zur Verfügung. 

Zur Sicherstellung der Finanzierung der Aufgaben der Trägergesellschaft können somit 
seitens des Landkreises Aurich in diesem Haushaltsjahr Einlagen in einer Höhe von bis 
zu 5,5 Mio. € sichergestellt werden. Die fehlenden Investitionsmittel von 750 T€ müs-
sen mit dem Haushalt 2017 bereitgestellt werden (Erhöhung des Ansatzes von 500 auf 
750 T€). Sofern bereits höhere Einlagen noch vor Inkrafttreten des Haushalts 2017 er-
forderlich werden, müssen zusätzliche Kürzungen bei anderen Investitionen erfolgen. 

Die als Anlage beigefügte überplanmäßige Auszahlung wird in der Sitzung des Kreista-
ges am 29.09.2016 unter TOP 16 behandelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

CgN7 
Weber 

LANDKREIS AURICH 

6. November 2015 
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